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Das ist in Österreich anders 

 Unter Familienleistungen fallen zum einen Zuschüsse oder Familienzulagen, 

die Familien erhalten, bis die Kinder selbst für ihren Unterhalt sorgen können. 

In Österreich werden sie als „Familienbeihilfe“ bezeichnet, in Tschechien als 

„příspěvek v mateřství“ (Mutterbeihilfe), „rodičovský příspěvek“ (Elternbeihilfe) 

bzw. „přídavky na dítě“ (Kindergeld). 

 In Österreich wird die Familienbeihilfe unabhängig vom Familieneinkommen 

geleistet, in Tschechien hängt die Höhe der Leistung vom 

Familieneinkommen ab. 

 Davon zu unterscheiden sind Leistungen, die in den ersten Lebensjahren des 

Kindes gewährt werden, wenn ein Elternteil nicht (voll) erwerbstätig ist und 

sich stattdessen der Kinderbetreuung widmet. Diese Zahlungen existieren in 

Österreich unter der Bezeichnung „Kinderbetreuungsgeld“, in Tschechien 

unter „Mutterurlaub“ (mateřská dovolená) und „Elternurlaub“ (rodičovská 

dovolená). Zusätzlich wird in Tschechien eine Geburtenbeihilfe ausbezahlt. 

 Familienbeihilfe (Österreich), přídavky na dítě (Tschechien) wird für jedes 

Kind einzeln gezahlt. Die Familienbeihilfe wird bis zu einem bestimmten Alter 

des Kindes oder bis zum Ende der Ausbildung gewährt. Hat der Sohn oder 

die Tochter ein eigenes Einkommen, gelten hierfür Höchstgrenzen. Unter 

besonderen Voraussetzungen wird in Österreich zusätzlich ein 

Kinderzuschlag gewährt. 

 

 

Das regelt die EU 

EG-Verordnung 

Die Zuschüsse oder Zulagen, die Familien erhalten, bis die Kinder selbst für ihren 

Unterhalt sorgen können, fallen unter Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme 

der sozialen Sicherheit. 

Zuständig: Beschäftigungsland 

Ein Arbeitnehmer/eine Arbeitnehmerin oder ein selbstständig Erwerbstätiger hat 

grundsätzlich in jenem Staat Anspruch auf Familienleistungen, in dem die Beschäfti-

gung ausgeübt wird, auch wenn sich die Familie ständig in einem anderen EU/EWR-

Staat oder in der Schweiz aufhält. Treffen jedoch Ansprüche aus zwei Staaten aufei-

nander, weil z.B. jeder Elternteil in einem anderen Staat erwerbstätig ist, so kommt 

das Wohnlandprinzip zur Anwendung. Demnach hat jener Staat vorrangig die Fami-
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lienleistung zu gewähren, in dem die Familie ihren ständigen Aufenthalt hat. Diese 

Regelung gilt auch für arbeitslos gemeldete Personen. 

Bei EU-Bürgern und EU-Bürgerinnen wird in grenzüberschreitenden Fällen geprüft, 

unter welche Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit Mütter und Väter fallen. Das 

ist in der Regel jener Staat, in dem man beschäftigt und versichert ist. Danach wird 

anhand genau festgelegter Zuständigkeitsregeln eruiert, welcher Staat für die Fami-

lienleistung zuständig ist (es besteht keine Wahlmöglichkeit!). 

Sind die Leistungen an Ihrem Wohnsitz in Österreich oder Tschechien höher, erhält 

der nicht erwerbstätige Elternteil dort auf Antrag zusätzlich eine Ausgleichszahlung. 

Diese Regelungen gelten uneingeschränkt nur, wenn Sie Staatsangehöriger eines 

EU/EWR-Staates oder der Schweiz sind. 

Die Verordnung legt Prioritätsregeln beim Zusammentreffen von Ansprüchen fest, um 

ungerechtfertigte Doppelleistungen zu vermeiden: 

 

Familiensituation Wohnsitzland Beschäftigungsland 

anderer Elternteil ist im 

Wohnsitzland erwerbstä-

tig 

erbringt vorrangig Leistungen Differenzzulage, falls Leistun-

gen aus Wohnsitzland niedri-

ger 

anderer Elternteil ist nicht 

erwerbstätig 

Unterschiedsbetrag, falls Leis-

tungen im Beschäftigungsland 

niedriger 

erbringt vorrangig Leistungen 

anderer Elternteil ist 

Grenzgänger im selben 

Land 

Unterschiedsbetrag, falls Leis-

tungen im Beschäftigungsland 

niedriger 

erbringt vorrangig Leistungen 

anderer Elternteil ist 

Grenzgänger in einem 

anderen EU/EFTA-Land 

zahlt ggf. einen Unterschiedsbe-

trag 

das Beschäftigungsland mit 

den höheren Leistungen zahlt 

und bekommt zumindest im 

Falle der Familienkasse die 

Hälfte vom anderen Beschäf-

tigungsland erstattet 

 

 

So ist die Situation in Österreich 

Familienbeihilfe 

Anspruch auf Familienbeihilfe haben Eltern für ihre Kinder, wenn sie die Anspruchs-

voraussetzungen erfüllen. Der Anspruch besteht für alle Kinder, die das 18. Lebens-

jahr noch nicht vollendet haben. Für ältere Kinder besteht Anspruch, wenn sie für 

einen Beruf (Lehre, Schule, Studium, Fachhochschule etc.) ausgebildet werden. Für 

sie kann Familienbeihilfe maximal bis zum vollendeten 24. Lebensjahr bezogen wer-
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den. Wenn bestimmte Ausnahmen vorliegen, besteht ein Anspruch bis zum vollende-

ten 25. Lebensjahr. Volljährige Kinder dürfen ein eigenes, zu versteuerndes Einkom-

men von jährlich max. 10.000 Euro pro Kalenderjahr erzielen, um den Anspruch auf 

Familienbeihilfe nicht zu verlieren. 

In welcher Höhe wird Familienbeihilfe gewährt? Die Familienbeihilfe beträgt im Jahr 

2016 monatlich:  

 

Alter des Kindes Betrag pro Monat 

ab Geburt 111,80 Euro 

ab 3 Jahren 119,60 Euro 

ab 10 Jahren 138,80 Euro 

ab 19 Jahren  162,00 Euro 

Der monatliche Gesamtbetrag an Familienbeihilfe erhöht sich durch die Geschwister-

staffelung für jedes Kind, wenn sie: 

 für zwei Kinder gewährt wird, um 6,90 Euro für jedes Kind 

 für drei Kinder gewährt wird, um 17 Euro für jedes Kind 

 für vier Kinder gewährt wird, um 26 Euro für jedes Kind 

 für fünf Kinder gewährt wird, um 31,40 Euro für jedes Kind 

 für sechs Kinder gewährt wird, um 35 Euro für jedes Kind 

 für sieben und mehr Kinder gewährt wird, um 51 Euro für jedes Kind.  

 

Während der Ableistung von Militär- oder Zivildienst ruht der Anspruch auf Familien-

beihilfe. Der Zuschlag für ein erheblich behindertes Kind beträgt monatlich 150 Euro. 

Mit der Familienbeihilfe wird ein zusätzlicher Betrag von 100 Euro als Schulstartgeld 

ausbezahlt. Dieser Betrag wird für Kinder zwischen dem 6. Lebensjahr und dem noch 

nicht vollendeten 16. Lebensjahr ausbezahlt. 

Für Alleinverdiener/Alleinverdienerinnen und Alleinerzieher/Alleinerzieherinnen gibt 

es gestaffelte Kinderzuschläge beim entsprechenden Absetzbetrag der Einkom-

menssteuer. Dieser Absetzbetrag steht jedoch wie der Alleinverdiener- und Alleiner-

zieherabsetzbetrag nur Personen zu, die in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig 

sind, das heißt normalerweise Personen mit Hauptwohnsitz in Österreich. 

 

Die Familienbeihilfe wird sechsmal jährlich in zweimonatlichen Raten ausbezahlt. 

Informationen zur Höhe der Familienbeihilfe finden Sie über folgende Links:  

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/8/Seite.080714.html (Höhe der 

Familienbeihilfe) 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/8/Seite.080720.html (Absetz- 

und Freibeträge für Familien) 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/8/Seite.080714.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/8/Seite.080720.html
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http://familienbeihilfenrechner.bmfj.gv.at/ (Familienbeihilfenrechner) 

 

Die Familienbeihilfe beantragen Sie bei Ihrem zuständigen Wohnsitzfinanzamt. Die 

Familienbeihilfe wird vorrangig an den haushaltsführenden Elternteil (Mutter) ausbe-

zahlt. Folgende Unterlagen sind vorzulegen: 

 Geburtsurkunde des Kindes 

 Meldezettel des Kindes 

 Meldezettel des Antragstellers/der Antragstellerin 

 

Auskunft zur Familienbeihilfe erteilen die zuständigen Finanzämter. Sie können sich 

auch direkt an das zuständige Ministerium wenden: 

 

Bundesministerium für Familie und Jugend (BMFJ) 

Untere Donaustraße 13–15 

A-1020 Wien 

Tel. +43 (0)1 71100-0 

office@bmfj.gv.at  

www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienbeihilfe0.html  

Kinderabsetzbetrag 

Anspruch auf den Kinderabsetzbetrag hat jeder Steuerpflichtige, der Familienbeihilfe 

bezieht. Der Kinderabsetzbetrag beträgt 58,40 Euro pro Kind und Monat. Der Ab-

setzbetrag wird gemeinsam mit der Familienbeihilfe wirksam (bzw. ausgezahlt, wenn 

keine Steuerpflicht entsteht) und ist nicht gesondert zu beantragen. Er kommt dann 

12 Mal zur Auszahlung und wird grenzüberschreitend nach den Regeln der Sozialab-

kommen gewährt. Es spielt dabei keine Rolle, ob Sie in Österreich steuerpflichtig 

sind. Für Kinder, die sich ständig im Ausland aufhalten, steht kein Kinderabsetzbe-

trag zu. 

Informationen zu Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag erhalten Sie unter 

http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen.html. 

Kinderbetreuungsgeld (KBG) 

Anspruch auf das Kinderbetreuungsgeld (früher: Karenzgeld) hat immer nur ein El-

ternteil (leibliche Eltern sowie Adoptiv- und Pflegeeltern). Voraussetzungen sind der 

Bezug der Familienbeihilfe für das Kind, der Lebensmittelpunkt von Elternteil und 

Kind muss in Österreich sein und ein gemeinsamer Haushalt (Hauptwohnsitz) mit 

dem Kind bestehen. Zudem müssen 10 sogenannte Mutter-Kind-Pass-

Untersuchungen durchgeführt werden und die jährlichen Zuverdienstgrenzen einge-

halten werden, um das KBG in voller Höhe zu erhalten. 

http://familienbeihilfenrechner.bmfj.gv.at/
mailto:office@bmfj.gv.at
http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienbeihilfe0.html
http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen.html
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Nichtösterreicher und Nichtösterreicherinnen müssen zusätzlich einen rechtmäßigen 

Aufenthalt in Österreich (Niederlassungs- und Aufenthalts-Karte) vorweisen bzw. 

bestimmte asylrechtliche Voraussetzungen erfüllen. Auch Grenzgänger und Grenz-

gängerinnen und/oder der Ehepartner/Ehepartnerinnen können Kinderbetreuungs-

geld beziehen, wenn Anspruch auf Familienbeihilfe bzw. eine gleichartige ausländi-

sche Leistung besteht. Bei Grenzgängern und Grenzgängerinnen ist zur Abklärung 

des Anspruchs auf KBG Rücksprache mit der jeweiligen Gebietskrankenkasse drin-

gend zu empfehlen. Mehr unter: www.bmi.gv.at/cms/bmi_niederlassung/ 

 

Sie können zwischen 5 verschiedenen Varianten des Kinderbetreuungsgeldes wäh-

len. Folgende Tabelle liefert einen Überblick: 

 

Variante 

Einkommens-

abhängig 12+2 

Pauschal  

12+2 

Pauschal  

15+3 

Pauschal  

20+4 

Pauschal  

30+6 

max. Bezugsdauer  

ein Elternteil 12 Monate 12 Monate 15 Monate 20 Monate 30 Monate 

max. Bezugsdauer  

beide Elternteile 14 Monate 14 Monate 18 Monate 24 Monate 36 Monate 

mind. Bezugsdauer 

ein Elternteil 2 Monate 2 Monate 2 Monate 2 Monate 2 Monate 

Höhe des KBG 

pro Monat 

80% des letzten 

Nettoeinkommens 

(mind. 1.000 Euro 

max. 2.000 Euro) 

ca.  

990 Euro 

ca.  

800 Euro 

ca.  

624 Euro 

ca.  

436 Euro 

Zuschlag pro 

Mehrling und Monat kein Zuschlag 

ca.  

500 Euro 

ca.  

400 Euro 

ca.  

312 Euro 

ca.  

218 Euro 

Zuverdienstgrenze 

zum KBG 

6.100 Euro  

pro Jahr 

60 % des letzten Jahreseinkommens vor Bezug 

des KBG; jedoch mindestens 16.200 Euro pro Jahr 

 

Die Wahl der Variante ist bei der erstmaligen Antragstellung zu treffen und gilt auch 

für den zweiten Elternteil. 

Mit Ausnahme der einkommensabhängigen Variante kann für alle Varianten eine 

Beihilfe zum KBG bezogen werden. Voraussetzung ist, dass der beziehende Eltern-

teil nicht mehr als 6.400 Euro im Jahr und der zweite Elternteil nicht mehr als 16.200 

Euro im Jahr verdient. In besonderen Härtefällen kann der Bezug des KBG um 2 Mo-

nate verlängert werden, sofern eine der pauschalen Varianten gewählt wurde. 

Hinweis: Es gelten unterschiedliche Zeiten für Karenzurlaub und die Zahlung von 

KBG. Der Kündigungsschutz endet spätestens 4 Wochen nach dem 24. Lebensmo-

nat des Kindes.  

http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_niederlassung/
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Einen Antrag auf Kinderbetreuungsgeld können Sie bei Ihrer Krankenkasse stellen. 

Sie benötigen dazu die Geburtsbescheinigung des Kindes, einen Meldezettel und 

den Nachweis über den Bezug der Familienbeihilfe oder einer gleichartigen ausländi-

schen Leistung. 

Informationen zu Kinderbetreuungsgeld erhalten Sie beim Bundesministerium für 

Familie und Jugend (BMFJ) Abteilung Kinderbetreuungsgeld: post.ii@bmfj.gv.at und 

beim Familienservice des BMFJ unter der Telefonnummer: +43 (0)800 240 262 

(Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 15:00 Uhr). 

Eine Broschüre zum Thema „Kinderbetreuungsgeld“ finden Sie unter:  

http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-

unterstuetzungen/kinderbetreuungsgeld/Formulare-Brosch-ren.html  

Nützliche Informationen zum Kinderbetreuungsgeld erhalten Sie auch unter 

http://www.help.gv.at/Content.Node/8/Seite.080600.html sowie zum einkommensab-

hängigen Kinderbetreuungsgeld unter: http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-

unterstuetzungen/kinderbetreuungsgeld/einkommensabhaengiges-

kinderbetreuungsgeld.html 

Elternteilzeit 

Unter Elternteilzeit wird ein gesetzlich geregelter Anspruch auf Herabsetzung der 

bisherigen Arbeitszeit bzw. auf Änderung der Lage der bisherigen Arbeitszeit ver-

standen. Die Elternteilzeit besteht unter bestimmten Voraussetzungen längstens bis 

zum 7. Geburtstag des Kindes. Das ist allerdings nur möglich, wenn der Betrieb mehr 

als 20 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen hat und das Arbeitsverhältnis zu Beginn der El-

ternteilzeit ununterbrochen mindestens 3 Jahre gedauert hat (inklusive Mutterschutz 

und Karenz). Die Bedingungen (Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage) sind mit dem 

Arbeitgeber/der Arbeitgeberin zu vereinbaren. Bei Betrieben mit weniger als 20 Mit-

arbeitern/Mitarbeiterinnen können Sie längstens bis zum 4. Geburtstag mit dem Ar-

beitgeber/der Arbeitgeberin eine Teilzeitbeschäftigung vereinbaren. 

Nähere Informationen finden Sie unter: 

https://www.sozialministerium.at/site/Arbeit_Behinderung/Arbeitsrecht/Karenz_Teilzei

t/Elternkarenz_teilzeit/Elternkarenz_und_Elternteilzeit   

 

Das sollten Grenzgänger und Grenzgängerinnen 

wissen 

Anspruch 

Anspruch auf Familienzulagen und -leistungen haben Sie grundsätzlich im Beschäfti-

gungsland. Wenn Sie Alleinverdiener/Alleinverdienerin sind oder der andere Elternteil 

ebenfalls als Grenzgänger/Grenzgängerin arbeitet, erhalten Sie Familienzulagen im 

Beschäftigungsstaat. Wenn ein Elternteil im Staat des Wohnsitzes arbeitet oder ar-

 

mailto:post.ii@bmfj.gv.at
http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/kinderbetreuungsgeld/Formulare-Brosch-ren.html
http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/kinderbetreuungsgeld/Formulare-Brosch-ren.html
http://www.help.gv.at/Content.Node/8/Seite.080600.html
http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/kinderbetreuungsgeld/einkommensabhaengiges-kinderbetreuungsgeld.html
http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/kinderbetreuungsgeld/einkommensabhaengiges-kinderbetreuungsgeld.html
http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/kinderbetreuungsgeld/einkommensabhaengiges-kinderbetreuungsgeld.html
https://www.sozialministerium.at/site/Arbeit_Behinderung/Arbeitsrecht/Karenz_Teilzeit/Elternkarenz_teilzeit/Elternkarenz_und_Elternteilzeit
https://www.sozialministerium.at/site/Arbeit_Behinderung/Arbeitsrecht/Karenz_Teilzeit/Elternkarenz_teilzeit/Elternkarenz_und_Elternteilzeit
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beitslos gemeldet ist und dort lebt, erhalten Sie vorrangig Leistungen aus diesem 

Staat.  

Ausgleichszahlungen 

Erhalten Sie die Leistungen im Wohnsitzland wegen des anderen dort erwerbstätigen 

Elternteils, sind aber die Leistungen in Ihrem Beschäftigungsland höher, wird von 

diesem Staat zusätzlich der Differenzbetrag zur Familienzulage im Wohnsitzland ge-

zahlt. 

Erhalten Sie die Leistungen in Ihrem Beschäftigungsland und sind die Leistungen in 

Ihrem Wohnsitzland höher, erhält der nicht erwerbstätige Elternteil dort auf Antrag 

zusätzlich eine Ausgleichszahlung.  

Familienbeihilfe  

Wenn Sie als Grenzgänger/Grenzgängerin Anspruch auf Familienbeihilfe haben, rich-

ten Sie Ihren Antrag an das für Ihren Beschäftigungsort zuständige Finanzamt.  

Kinderbetreuungsgeld in Niederösterreich, Oberösterreich und Wien 

Der Antrag des Kinderbetreuungsgelds erfolgt bei jener Krankenkasse, bei der zuletzt 

die Versicherung bestanden hat bzw. derzeit besteht, ansonsten bei der jeweiligen 

Gebietskrankenkasse (die Adressen befinden sich im Anschluss). 

Besuch von Kindergarten und Schule 

Kinder von Grenzgängern und Grenzgängerinnen können grundsätzlich österreichi-

sche Kindergärten und Schulen unter den gleichen Bedingungen besuchen wie öster-

reichische Kinder, vorausgesetzt es stehen freie Plätze zur Verfügung. 

Familienförderungen wie beispielsweise der niederösterreichische Familienpass oder 

die Familienhilfe oder die Familienkarte in Oberösterreich werden nur Familien ge-

währt, deren Hauptwohnsitz in Österreich ist, bzw. deren Hauptwohnsitz seit dem für 

den Erhalt der Förderung bzw. Unterstützung vorgeschriebenen Zeitraums in Öster-

reich ist. 

Weitere Informationen: 

http://www.noe.gv.at/Gesellschaft-Soziales/Familien.wai.html  

(Gesellschaft und Soziales > Familien in Niederösterreich) 

http://www.land-

oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/12827_DEU_HTML.htm  

(Gesellschaft und Soziales/Familie in Oberösterreich) 

http://www.wien.gv.at/menschen/magelf/foerderungen/ (Kinder, Jugend und Familie 

in Wien) 

 

http://www.noe.gv.at/Gesellschaft-Soziales/Familien.wai.html
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/12827_DEU_HTML.htm
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/12827_DEU_HTML.htm
http://www.wien.gv.at/menschen/magelf/foerderungen/
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Information und Beratung 

Österreichische Finanzämter in Grenznähe 

Für Informationen zur österreichischen Familienbeihilfe können Sie sich an folgende 

Finanzämter wenden: 

 

Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs (FA15) 

Graben 7 

A-3300 Amstetten 

Tel.: +43 (0) 7472 201 

Fax: +43 (0) 7472 201-5919000 

 

Abt Karl-Straße 25 

A-3390 Melk 

Tel.: +43 (0) 7472 201 

Fax: +43 (0) 7472 201-5919000 

 

Erlafpromenade 10 

A-3270 Scheibbs 

Tel.: +43 (0) 7472 201 

Fax: +43 (0) 7472 201-5919000 

 

Finanzamt Gänserndorf Mistelbach (FA18) 

Rathausplatz 9 

A-2230 Gänserndorf 

Tel: +43 (0) 2282 294 

Fax: +43 (0) 2282 294-5921000 

 

Mitschastraße 5 

A-2130 Mistelbach 

Tel: +43 (0) 2282 294 

Fax: +43 (0) 2282 294-5921000 

 

Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln (FA22) 

Laaerstraße 13 

A-2100 Korneuburg 

Tel: +43 (0) 2262 707 

Fax: +43 (0) 2262 707-5922000 
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Babogasse 9 

A-2020 Hollabrunn 

Tel: +43 (0) 2262 707 

Fax: +43 (0) 2262 707-5922000 

 

Albrechtsgasse 26–30 

A-3430 Tulln an der Donau 

Tel: +43 (0) 2262 707 

Fax: +43 (0) 2262 707-5922000 

 

Finanzamt Waldviertel (FA23) 

Albrechtser Straße 4 

A-3950 Gmünd 

Tel.: +43 (0) 2732 884 

Fax: +43 (0) 1 51433-5923000 

 

Schloßplatz 1 

A-3580 Horn 

Tel.: +43 (0) 2732 884 

Fax: +43 (0) 1 51433-5923000 

 

Hauptplatz 23-26 

A-3830 Waidhofen an der Thaya 

Tel.: +43 (0) 2732 884 

Fax: +43 (0) 1 51433-5923000 

 

Hamerlingstraße 2a 

A-3910 Zwettl 

Tel.: +43 (0) 2732 884 

Fax: +43 (0) 1 51433-5923000 

Österreichische Gebietskrankenkassen in Grenznähe 

Bei folgenden Gebietskrankenkassen können Sie Kinderbetreuungsgeld beantragen: 

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse  

Kremser Landstraße 3 

A-3100 St. Pölten  

Tel.: +43 (0) 5 08 99 6100 Versichertenservice 

       +43 (0) 5 08 99 7100 Dienstgeberservice 

Fax: +43 (0) 5 08 99 6581 

E-Mail: info@noegkk.at 

Internet: www.noegkk.at  

 

http://www.noegkk.at/
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Oberösterreichische Gebietskrankenkasse  

Gruberstraße 77 

Postfach 61 

A-4020 Linz   

Tel.: +43 (0) 5 78 07-0 

Fax: +43 (0) 5 78 07-10 90 10 

E-Mail: ooegkk@ooegkk.at 

Internet: www.ooegkk.at 

Kontaktstellen des Arbeitsamtes in Tschechien 

Bei diesen Arbeitsämtern können Sie sich über das Kindergeld, Muttergeld und El-

ternbeihilfe informieren: 

 

ÚP ČR - Státní sociální podpora   

náměstí Svobody 2889/8 

CZ - 670 30 Znojmo   

Tel.: +420 950 176 111   

 

ÚP ČR - Státní sociální podpora 

náměstí T. G. Masaryka 42/3 

CZ - 690 15 Břeclav 2   

Tel.: +420 950 107 111  

E-Mail: uradprace@bv.mpsv.cz   

 

ÚP ČR - Státní sociální podpora   

Slavatovská 98 

CZ - 588 56 Telč   

Tel.: +420 950 123 241 

 

ÚP ČR - Státní sociální podpora   

5. května 299 

CZ - 381 01 Český Krumlov 1 - Plešivec, 

Tel.: +420 950 110 111   

E-Mail: podatelna@ck.mpsv.cz   

 

ÚP ČR - Státní sociální podpora   

Janderova 147 

CZ - 377 01 Jindřichův Hradec 1   

Tel.: +420 950 124 501 

E-Mail: podatelna@jh.mpsv.cz  

http://www.ooegkk.at/
file:///C:/Users/amela.cetin/AppData/Local/Microsoft/Windows/Dokumente%20und%20Einstellungen/EvaH/Lokale%20Einstellungen/Temp/uradprace@bv.mpsv.cz
file:///C:/Users/amela.cetin/AppData/Local/Microsoft/Windows/Dokumente%20und%20Einstellungen/EvaH/Lokale%20Einstellungen/Temp/podatelna@ck.mpsv.cz
file:///C:/Users/amela.cetin/AppData/Local/Microsoft/Windows/Dokumente%20und%20Einstellungen/EvaH/Lokale%20Einstellungen/Temp/podatelna@jh.mpsv.cz
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ÚP ČR - Státní sociální podpora   

Vodňanská 329 

CZ - 383 01 Prachatice   

Tel.: +420 950 153 331 

E-Mail: podatelna.up@pt.mpsv.cz  

 

Weitere Informationen: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp 

 

file:///C:/Users/amela.cetin/AppData/Local/Microsoft/Windows/Dokumente%20und%20Einstellungen/EvaH/Lokale%20Einstellungen/Temp/podatelna.up@pt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp

